
368 Brandschutzgesetz

d) bei der Feststellung von Mängeln im Brandschutz 
oder im Ausbildungsstand und der Einsatzbereit
schaft der Freiwilligen-, Pflicht- und Berufsfeuer
wehren Forderungen zu ihrer Beseitigung zu stellen;

e) die Einsichtnahme und zeitweilige Überlassung von 
Unterlagen zu fordern, die für den Brandschutz 
und die in den Brandschutzorganen tätigen Per
sonen Bedeutung haben;

f) Gebäude, Räume, sonstige Objekte oder Teile von 
ihnen für die Benutzung zu sperren oder den Ge
brauch von Sachen zu untersagen, wenn durch ihre 
Beschaffenheit oder durch Verstöße gegen gesetz
liche Bestimmungen oder Verfügungen von Brand
schutzorganen Gefährdungen von Menschen oder 
Sachen zu befürchten sind;

g) für die Dauer der Bekämpfung von Bränden oder 
anderen öffentlichen Notständen oder zur Ver
hinderung von Brand- und anderen Gefahren ge
eignete Personen zur Hilfeleistung heranzuziehen, 
wenn die Bekämpfung oder Verhinderung durch 
die Brandschutzorgane mit eigenen Kräften nicht 
möglich ist;

h) Fahrzeuge und andere Sachen, unabhängig von 
Eigentums- oder Besitzverhältnissen, einzusetzen 
oder ihre Bereitstellung zu fordern, wenn dies zur 
Bekämpfung von Bränden oder anderen öffent
lichen Notständen oder zur Verhinderung von 
Brand- oder anderen Gefahren notwendig ist und 
durch den angeordneten Einsatz oder die Bereit
stellung nicht ein anderer größerer Schaden eintritt.


